
9. Beilage im Jahre 2014 zu den Sitzungsberichten des XXX. Vorarlberger Landtages 

Regierungsvorlage  Beilage 9/2014 – Teil A: Vereinbarungstext 
 

Reg ie run gsvo r lage  

Aufgrund des Beschlusses vom 21. Oktober 2014 stellt die Landesregierung den 

Ant rag:  
Der Landtag möge beschließen: 

„Die nachstehende Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern gemäß Art. 15a B-VG über eine 
Änderung der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über den Ausbau des institutionellen Kinderbetreu-
ungsangebots wird genehmigt.“ 

Vereinbarung 
gemäß Art. 15a B-VG über eine Änderung der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über 

den Ausbau des institutionellen Kinderbetreuungsangebots 

Der Bund – vertreten durch die Bundesregierung – diese vertreten durch die Bundesministerin für 
Familien und Jugend –, und die Länder Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, 
Steiermark, Tirol, Vorarlberg und Wien, jeweils vertreten durch den Landeshauptmann, – im Folgenden 
Vertragsparteien genannt – sind übereingekommen, gemäß Art. 15a des Bundes-Verfassungsgesetzes 
nachstehende Vereinbarung zu schließen: 

Abschnitt I 

Die Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über den Ausbau des institutionellen Kinderbetreuungsan-
gebots, BGBl. I Nr. 120/2011, wird wie folgt geändert: 

1. In Art. 1 wird im Abs. 2 das Wort „Kinderbetreuung“ durch die Wortfolge „elementare Kinderbildung 
und -betreuung“ ersetzt. 

2. In Art.1 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

„(4) Die Bildungs- und Betreuungsqualität für Kinder bis zum Schuleintritt soll weiterentwickelt 
werden.“ 

3. Art. 2 bis 8 lauten: 

„Artikel 2 
Ausbau des Kinderbildungs- und -betreuungsangebots 

Die Vertragsparteien kommen überein, im jeweiligen Zuständigkeitsbereich die geeigneten Maß-
nahmen zu treffen, um das Barcelona-Ziel der Europäischen Union für die Kinderbetreuung anzustreben, 
wobei ganztägige und mit der Vollbeschäftigung der Eltern zu vereinbarende, flexible elementare Kin-
derbildung und -betreuung besonders gefördert wird. Als Schwerpunkt gilt der Ausbau des elementaren 
Kinderbildungs- und -betreuungsangebots für die Unter-Drei-Jährigen, wobei die Betreuung durch die 
Tagesmütter und -väter im Sinne des Art. 4 Z 2 in besonderem Maße unterstützt werden soll. 

Artikel 3 
Zweckzuschuss des Bundes 

(1) Der Bund wird zur teilweisen Abdeckung des Aufwandes der Länder und Gemeinden im Zu-
sammenhang mit den Maßnahmen gemäß Art. 5 im Jahr 2014 einen Zweckzuschuss in der Höhe von 100 
Millionen Euro zur Verfügung stellen, welcher wie folgt auf die Länder aufzuteilen ist: 
 1. Burgenland: ..................................................................................... 2,882 % 
 2. Kärnten: .......................................................................................... 6,065 % 
 3. Niederösterreich: ........................................................................... 18,184 % 
 4. Oberösterreich: .............................................................................. 17,451 % 
 5. Salzburg: ......................................................................................... 6,445 % 
 6. Steiermark: .................................................................................... 13,210 % 
 7. Tirol: ............................................................................................... 8,651 % 
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 8. Vorarlberg: ...................................................................................... 4,967 % 
 9. Wien: ............................................................................................. 22,145 % 

(2) Der Bund wird zur teilweisen Abdeckung des Aufwandes der Länder und Gemeinden im Zu-
sammenhang mit den Maßnahmen gemäß Art. 5 im Jahr 2015 einen Zweckzuschuss in der Höhe von 100 
Millionen Euro und in den Jahren 2016 und 2017 einen Zweckzuschuss in der Höhe von jeweils 52,5 
Millionen Euro zur Verfügung stellen, welcher wie folgt auf die Länder aufzuteilen ist: 
 1. Burgenland: ..................................................................................... 2,904 % 
 2. Kärnten: .......................................................................................... 5,884 % 
 3. Niederösterreich: ........................................................................... 18,188 % 
 4. Oberösterreich: .............................................................................. 17,393 % 
 5. Salzburg: ......................................................................................... 6,404 % 
 6. Steiermark: .................................................................................... 13,059 % 
 7. Tirol:  .............................................................................................  8,668 % 
 8. Vorarlberg:  ....................................................................................  4,916 % 
 9. Wien:  ............................................................................................ 22,584 % 

(3) Die Länder stellen für die Maßnahmen gemäß Art. 5 in den Jahren 2014 bis 2017 Finanzmittel in 
folgender Höhe entsprechend dem Aufteilungsschlüssel gemäß Abs. 1 und 2 zur Verfügung: 
 1. im Jahr 2014 in der Höhe von 50 % des verwendeten Zweckzuschusses des Bundes, 
 2. im Jahr 2015 in der Höhe von 45 % des verwendeten Zweckzuschusses des Bundes, 
 3. im Jahr 2016 in der Höhe von 40 % des verwendeten Zweckzuschusses des Bundes, 
 4. im Jahr 2017 in der Höhe von 35 % des verwendeten Zweckzuschusses des Bundes, 

(4) Die Kofinanzierung erfolgt in dem Kalenderjahr, in dem der Zweckzuschuss des Bundes ver-
wendet wird. Finanzmittel der Gemeinden, die zusätzlich für diese Maßnahmen zur Verfügung gestellt 
werden, und die Hälfte der Finanzmittel, die von privaten Erhaltern von Kinderbildungs- und -betreu-
ungseinrichtungen für Zwecke gemäß Art. 5 eingesetzt werden, sind bei der Kofinanzierung des jeweili-
gen Landes einzurechnen. 

(5) Tritt die Vereinbarung für ein Land oder mehrere Länder in einem Kalenderjahr nicht in Kraft, so 
erhöht sich für die übrigen Länder ihr Anteil am Zweckzuschuss des Bundes unter Neuberechnung des 
Verteilungsschlüssels im Sinne des Abs. 1 und 2 entsprechend. 

(6) In den Jahren 2015 bis 2017 sollen den Ländern über eine neu abzuschließende Vereinbarung 
gemäß Art. 15a B-VG 60 Millionen Euro für die frühe sprachliche Förderung und die gesamtheitliche 
Förderung vorhandener Begabungen und die Behebung von Defiziten zur Verfügung gestellt werden. 
Davon sind 45 Millionen Euro für die frühe sprachliche Förderung und bis zu 15 Millionen Euro, wenn 
möglich, dafür zu verwenden, dass neben der Sprache auch auf vorhandene Förderbedürfnisse und beson-
dere Begabungen Bedacht genommen wird. 

Artikel 4 
Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Vereinbarung bedeuten die Begriffe: 
 1. Elementare Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen: 

Öffentliche und private elementare Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen für Kinder bis 
zum Schuleintritt, wobei private solche sind, die nicht im privaten Haushalt tätig werden und un-
ter denselben Aufnahme- und Ausschließungsbedingungen wie die öffentlichen allgemein zu-
gänglich und nicht auf Gewinn gerichtet sind, sowie betriebliche elementare Kinderbildungs- und 
-betreuungsangebote; 

 2. Tagesmütter und -väter: 
Personen mit einer facheinschlägigen Ausbildung und einer behördlichen Bewilligung im Sinne 
des jeweiligen Kinder- und Jugendhilfegesetzes oder des jeweiligen Kinder- bzw. Tagesbetreu-
ungsgesetzes, die regelmäßig für einen Teil des Tages die entgeltliche Betreuung von Kindern 
übernehmen; 

 3. Halbtägige elementare Kinderbildung und -betreuung: 
 Ein institutionelles Angebot der elementaren Kinderbildung und -betreuung 
 a) durch qualifiziertes Personal, 
 b) mindestens 45 Wochen im Kindergartenjahr, 
 c) mindestens 20 Stunden wöchentlich, 
 d) werktags von Montag bis Freitag und 
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 e) durchschnittlich vier Stunden täglich; 
 4. Ganztägige elementare Kinderbildung und -betreuung: 
 Ein institutionelles Angebot der elementaren Kinderbildung und -betreuung 
 a) durch qualifiziertes Personal, 
 b) mindestens 45 Wochen im Kindergartenjahr, 
 c) mindestens 30 Stunden wöchentlich, 
 d) werktags von Montag bis Freitag, 
 e) durchschnittlich sechs Stunden täglich und 
 f) mit Angebot von Mittagessen; 
 5. Mit der Vollbeschäftigung der Eltern zu vereinbarende, elementare Kinderbildung und -betreu-

ung („VIF-Kriterien“): 
 Ein institutionelles Angebot der elementaren Kinderbildung und -betreuung 
 a) durch qualifiziertes Personal, 
 b) mindestens 47 Wochen im Kindergartenjahr, 
 c) mindestens 45 Stunden wöchentlich, 
 d) werktags von Montag bis Freitag, 
 e) an vier Tagen wöchentlich mindestens 9,5 Stunden und 
 f) mit Angebot von Mittagessen; 
 6. Kindergartenjahr: 
 Zeitraum zwischen 1. September und 31. August des Folgejahres; 
 7. Verbesserung des Betreuungsschlüssels: 

Verbesserung des Betreuungsschlüssels auf 1:4 in elementaren Kinderbildungs- und -betreuungs-
einrichtungen für Unter-Drei-Jährige und auf 1:10 in Kindergärten; 

 8. Generationenübergreifende elementare Kinderbildung und -betreuung: 
Ein institutionelles Angebot der elementaren Kinderbildung und -betreuung, welches mindestens 
45 Wochen im Kindergartenjahr, mindestens 30 Stunden wöchentlich, werktags Montag bis Frei-
tag geöffnet ist und Mittagessen anbietet (Z 4). Die Betreuung erfolgt durch qualifiziertes Perso-
nal unter Einbeziehung von Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, in den Tagesab-
lauf im Ausmaß von mindestens 10 Stunden pro Woche; 

 9. Verlängerung der Öffnungszeiten: 
Anhebung der Wochenöffnungszeit in elementaren Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtun-
gen um mindestens 5 Stunden auf mindestens 38 Stunden werktags von Montag bis Freitag, an 
vier Tagen wöchentlich mindestens 9,5 Stunden mit Angebot von Mittagessen, mindestens 45 
Wochen im Kindergartenjahr; 

 10. Gemeindeübergreifende elementare Kinderbildung und -betreuung: 
Ein institutionelles Angebot der elementaren Kinderbildung und -betreuung durch qualifiziertes 
Personal, an dem sich mindestens zwei Gemeinden beteiligen; 

Artikel 5 
Widmung des Zweckzuschusses des Bundes 

(1) Das jeweilige Land kann den Zweckzuschuss des Bundes gemäß Art. 3 für folgende Zwecke 
verwenden: 
 1. Investitionskostenzuschüsse für die Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze oder zur räum-

lichen Qualitätsverbesserung, 
 2. Personalkostenzuschüsse für maximal drei Betriebsjahre zur Schaffung zusätzlicher Betreu-

ungsplätze oder zur Verlängerung der Öffnungszeiten oder zur Verbesserung des Betreuungs-
schlüssels, 

 3. Investitionskostenzuschüsse zur Erreichung der Barrierefreiheit gemäß § 6 Abs. 5 des Bundes-
Behindertengleichstellungsgesetzes (BGStG), BGBl. I Nr. 82/2005, 

 4. einmaliger Zuschuss zum Koordinationsaufwand für die Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze 
in gemeindeübergreifender elementarer Kinderbildung und -betreuung, 

 5. Investitionskostenzuschüsse zur Neuschaffung von Bildungs- und Betreuungsangeboten bei Ta-
gesmüttern und -vätern, 
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 6. Zuschüsse zur Ausbildung von Hilfspersonal in elementaren Kinderbildungs- und -betreuungs-
einrichtungen sowie von Tagesmüttern und -vätern, 

 7. Zuschüsse zu Lohnkosten und zum Administrativaufwand zur Anstellung zusätzlicher Tagesmüt-
ter und -väter für maximal drei Jahre, 

 8. Zuschüsse zu Aufwendungen für bewusstseinsbildende Maßnahmen zur Bewerbung des Berufes 
der Elementarpädagogin/des Elementarpädagogen und des Berufes der Tagesmutter/des Tagesva-
ters bei Frauen und Männern. 

(2) Investitionskostenzuschüsse gemäß Abs. 1 Z 1 können in folgender Höhe verwendet werden:   
 1. maximal 125.000 Euro pro Gruppe für die Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze 
 2. maximal 50.000 Euro pro Gruppe für räumliche Qualitätsverbesserungen 

(3) Personalkostenzuschüsse gemäß Abs. 1 Z 2 können zur Schaffung zusätzlicher Plätze in elemen-
taren Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen in folgender Höhe verwendet werden: 
 1. maximal 2.000 Euro jährlich für jeden zusätzlichen in Einrichtungen gemäß Art. 4 Z 3 geschaf-

fenen Betreuungsplatz, 
 2. maximal 3.000 Euro jährlich für jeden zusätzlichen in Einrichtungen gemäß Art. 4 Z 4 geschaf-

fenen Betreuungsplatz, 
 3. maximal 4.500 Euro jährlich für jeden zusätzlichen in Einrichtungen gemäß Art. 4 Z 5 geschaf-

fenen Betreuungsplatz. 
 4. maximal 4.000 Euro jährlich für jeden zusätzlich in Einrichtungen gemäß Art. 4 Z 8 geschaffe-

nen Betreuungsplatz 

(4) Personalkostenzuschüsse gemäß Abs. 1 Z 2 können zur Verbesserung des Betreuungsschlüssels 
oder zur Verlängerung der Öffnungszeiten in folgender Höhe verwendet werden: 
 1. maximal 45.000 Euro je zusätzlicher vollzeitbeschäftigter Fachkraft und Jahr, 
 2. maximal 30.000 Euro je zusätzlicher vollzeitbeschäftigter Hilfskraft und Jahr. 

(5) Investitionskostenzuschüsse gemäß Abs. 1 Z 3 können in der Höhe von maximal 30.000 Euro pro 
Gruppe verwendet werden. 

(6) Einmalige Zuschüsse gemäß Abs. 1 Z 4 können in der Höhe von maximal 20.000 Euro verwen-
det werden. 

(7) Investitionskostenzuschüsse gemäß Abs. 1 Z 5 können in der Höhe von maximal 750 Euro für 
jede zusätzliche Tagesmutter und jeden zusätzlichen Tagesvater verwendet werden. 

(8) Zuschüsse gemäß Abs. 1 Z 6 können in folgender Höhe verwendet werden: 
 1. 750 Euro pro Person und Lehrgang, 
 2. 1.000 Euro pro Person und Lehrgang, der vom Bundesministerium für Familien und Jugend mit 

dem Gütesiegel „Ausbildungslehrgang für Tagesmütter und -väter“ ausgezeichnet wurde. 

(9) Zuschüsse gemäß Abs. 1 Z 7 können in folgender Höhe verwendet werden: 
 1. Lohnkostenzuschüsse von maximal 10.000 Euro pro Tagesmutter oder -vater und Jahr, 
 2. Zuschüsse zum Administrativaufwand von maximal 5.000 Euro pro Tagesmutter oder -vater und 

Jahr. 

(10) Zuschüsse gemäß Abs. 1 Z 8 können bis zu 50.000 Euro pro Bundesland und Kalenderjahr ver-
wendet werden. 

(11) Das jeweilige Land kann für die Schaffung von Betreuungsplätzen für Drei- bis Sechsjährige 
bis zu 35 % des Zweckzuschusses des Bundes und für die Zwecke gemäß Abs. 1 Z 5 bis Z 7 bis zu 40 % 
des Zweckzuschusses des Bundes verwenden. 

Artikel 6 
Abrechnung des Zweckzuschusses des Bundes 

(1) Das Land hat dem Bundesministerium für Familien und Jugend sowie dem Bundesministerium 
für Bildung und Frauen bis 30. Juni eines Kalenderjahres, letztmalig zum 30. Juni 2018, jährlich eine 
Bestätigung über die Verwendung der vom Bund im vorangegangenen Kalenderjahr gewährten Zuschüs-
se zu übermitteln. Aus der Bestätigung müssen die Anzahl der zusätzlich geschaffenen Plätze in elemen-
taren Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen aufgeschlüsselt nach Öffnungszeiten und Alters-
gruppen, die Maßnahmen zur Verbesserung des Betreuungsschlüssels, zur Verlängerung der Öffnungszei-
ten, zur räumlichen Qualitätsverbesserung, zur Erreichung der Barrierefreiheit, zur Weiterentwicklung 
des Tagesmütter/-väterangebots und zur Bewusstseinsbildung sowie die dafür jeweils gewährten Zu-
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schüsse und deren Zweck ersichtlich sein. Das Land hat weiters die jeweils im vorangegangenen Kalen-
derjahr für Zwecke gemäß Art. 5 aufgewendeten Landesmittel darzustellen. 

(2) Zweckzuschüsse des Bundes, die in einem Kalenderjahr nicht abgerechnet werden können, kön-
nen im darauffolgenden Kalenderjahr verwendet werden und sind gemeinsam mit den Mitteln dieses 
Kalenderjahres abzurechnen. Die Hälfte der Zweckzuschüsse des Bundes, die im Jahr 2014 gewährt wer-
den, können darüber hinaus auch im Jahr 2016 verwendet werden und sind gemeinsam mit den Mitteln 
dieses Kalenderjahres abzurechnen. 

(3) Das Land hat den für das jeweilige Kalenderjahr gewährten Zweckzuschuss des Bundes soweit 
rückzuerstatten, als im betreffenden Kalenderjahr 
 1. die widmungsgemäße Verwendung der Zweckzuschüsse des Bundes unter Zugrundelegung der 

Beträge gemäß Art. 5 nicht nachgewiesen werden konnte oder 
 2. das Land nicht die in Art. 3 Abs. 3 vorgesehenen Mittel für Zwecke gemäß Art. 5 gewährt hat. 

(4) Auf Seiten des Bundes sind zur Entscheidung über die Abrechnung das Bundesministerium für 
Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Familien und Jugend und dem Bundesminis-
terium für Bildung und Frauen berufen. 

(5) Das Bundesministerium für Familien und Jugend übermittelt den Ländern bis längstens 
30. September 2014 ein Formular für den Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung der Zweckzu-
schüsse des Bundes, das von den Vertragsparteien gemeinsam ausgearbeitet wurde, sowie eine Auflistung 
der vorzulegenden Nachweise. 

Artikel 7 
Anpassung von Gesetzen 

Die zur Durchführung dieser Vereinbarung allenfalls notwendigen bundes- und landesgesetzlichen 
Regelungen sind rückwirkend mit 1. Jänner 2014 in Kraft zu setzen. Die Länder werden im Hinblick auf 
Maßnahmen des Ausbaus der elementaren Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen die in den 
landesgesetzlichen Regelungen vorgesehene Höchstanzahl an Kindern in Kinderbildungs- und -betreu-
ungseinrichtungen nicht erhöhen und die Mindestanzahl an Betreuungspersonen für Kinderbildungs- und 
-betreuungseinrichtungen nicht reduzieren. 

Artikel 8 
Zahlungen des Bundes 

(1) Die Auszahlung des Zweckzuschusses des Bundes gemäß Art. 3 Abs. 1 erfolgt im Dezember 
2014 auf das vom Land bekannt gegebene Konto. Die Auszahlung des Zweckzuschusses des Bundes 
gemäß Art. 3 Abs. 2 erfolgt in zwei gleich großen Raten, jeweils im Juni und im Dezember des jeweiligen 
Kalenderjahres auf das vom Land bekannt gegebene Konto.  

(2) Die Auszahlung erfolgt durch das Bundesministerium für Finanzen. Bei der Auszahlung können 
allfällige Rückzahlungsverpflichtungen (Art. 6 Abs. 3) aufgerechnet werden.“ 

4. Art.10 lautet: 

„Artikel 10 
Qualitätssicherung 

Die Vertragsparteien kommen überein, zur Sicherung der Betreuungsqualität in Kinderbildungs- und 
-betreuungsangeboten bundesweite Empfehlungen über Mindeststandards in der Kinderbetreuung zu 
erarbeiten. Hiefür soll ein bundesweiter Qualitätsrahmen für die elementarpädagogischen Einrichtungen 
bis 2016 entwickelt werden.“ 

Abschnitt II 

(1) Sind die nach der Bundesverfassung erforderlichen Voraussetzungen für das Inkrafttreten bis 
zum Ablauf des 30. November 2014 erfüllt, tritt diese Vereinbarung rückwirkend mit 1. Jänner 2014, 
Art. 4 Z 3 und Z 4 rückwirkend mit 1. September 2013 zwischen dem Bund und jenem Land bzw. jenen 
Ländern in Kraft, die bis Ablauf des 30. November 2014 die nach der Landesverfassung erforderlichen 
Voraussetzungen für das Inkrafttreten erfüllen und dies dem Bundeskanzleramt mitteilen. 

(2) Liegen bis zum Ablauf des 30. November 2014 die Voraussetzungen für das Inkrafttreten nach 
der Bundesverfassung nicht vor oder erfüllt kein Land die Voraussetzungen gemäß Abs. 1, so tritt diese 
Vereinbarung mit dem nächstfolgenden 1. Jänner jenes Kalenderjahres in Kraft, in dem die Vorausset-
zungen erfüllt sind, Art. 4 Z 3 und Z 4 treten mit 1. September des vorangegangenen Kalenderjahres in 
Kraft. 



6 

(3) Nach dem Inkrafttreten der Vereinbarung zwischen dem Bund und zumindest einem Land gemäß 
Abs. 1 oder 2 wird diese gegenüber den anderen Ländern jeweils mit 1. Jänner jenes Kalenderjahres wirk-
sam, in dem bis Ablauf des 31. März die Voraussetzungen gemäß Abs. 1 erfüllt sind. Art. 4 Z 3 und Z 4 
treten mit 1. September des vorangegangenen Kalenderjahres in Kraft. 

(4) In den Fällen gemäß Abs. 2 und 3 gelten abweichend von Art. 7 der 1. Jänner des Kalenderjahres 
des jeweiligen Inkrafttretens. 

(5) Nach dem 31. Dezember 2016 können die Voraussetzungen nach Abs. 1, 2 oder 3 für die Ver-
einbarung nicht mehr erstmalig erfüllt werden. 

(6) Das Bundeskanzleramt wird den Ländern die Erfüllung der Voraussetzungen nach Abs. 1, 2 oder 
3 mitteilen. 

(7) Diese Vereinbarung wird in einer Urschrift ausgefertigt. Die Urschrift wird beim Bundeskanzler-
amt hinterlegt. Dieses hat allen Vertragsparteien beglaubigte Abschriften der Vereinbarung zu übermit-
teln. 



9. Beilage im Jahre 2014 zu den Sitzungsberichten des XXX. Vorarlberger Landtages 

Regierungsvorlage  Beilage 9/2014 – Teil B: Bericht 
 

 

Ber icht :  
 
 

I. Allgemeiner Teil: 

Wesentliche Inhalte der Vereinbarung: 

2007 wurde zwischen Bund und Ländern für die Jahre 2008 bis 2010 die Vereinbarung gemäß Art. 15a 
B-VG über den Ausbau des institutionellen Kinderbetreuungsangebots und über die Einführung der ver-
pflichtenden frühen sprachlichen Förderung in institutionellen Kinderbetreuungseinrichtungen sowie 
Schaffung eines bundesweiten vorschulischen Bildungsplanes abgeschlossen. Die Kostenbeteiligung des 
Bundes betrug insgesamt 45 Millionen Euro, die Kofinanzierung von Ländern und Gemeinden insgesamt 
mindestens 60 Millionen Euro. 2011 wurde zwischen Bund und Ländern die Vereinbarung gemäß 
Art. 15a B-VG über den Ausbau des institutionellen Kinderbetreuungsangebots abgeschlossen. Der Bund 
stellt zur teilweisen Abdeckung des Aufwandes den Ländern und Gemeinden in den Jahren 2011 bis 2014 
insgesamt 55 Millionen Euro zur Verfügung. Die Kofinanzierung von Ländern und Gemeinden beläuft 
sich auf mindestens 55 Millionen Euro. Mit diesen Vereinbarungen gemäß Art. 15a B-VG wurden die 
Länder verpflichtet, geeignete Maßnahmen zu treffen, um das Barcelona-Ziel der Europäischen Union für 
die Kinderbetreuung anzustreben, wobei ganztägige und mit der Vollbeschäftigung der Eltern zu verein-
barende Kinderbetreuung besonders gefördert wurde. 

Durch die gemeinsame Ausbauinitiative seit 2008 konnten bis 2012 31.097 zusätzliche Betreuungsplätze 
geschaffen werden, darin enthalten waren 21.431 Plätze für die Unter-Drei-Jährigen und 9.666 Plätze für 
die Drei- bis Sechsjährigen. Damit konnte die Betreuungsquote bei den Unter-Drei-Jährigen von 14 % auf 
22,9 % gesteigert werden, jedoch das Barcelona-Ziel nicht erreicht werden. Für die Drei- bis Sechsjähri-
gen konnte die Betreuungsquote von 86,6 % auf 92,8 % erhöht und bereits 2009 das Barcelona-Ziel für 
diese Zielgruppe erreicht werden. 

2014 wird die Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über den Ausbau des institutionellen Kinderbetreu-
ungsangebots bis 2017 verlängert und die Zweckzuschüsse des Bundes auf 100 Millionen Euro angeho-
ben. Für das Jahr 2015 werden ebenfalls 100 Millionen Euro seitens des Bundes zur Verfügung gestellt, 
für die Jahre 2016 und 2017 jeweils 52,5 Millionen Euro. Die Kofinanzierung der Länder soll nicht – wie 
bisher – zu gleichen Teilen erfolgen, sondern im Jahr 2014 50 % des verwendeten Zweckzuschusses des 
Bundes (max. 50 Millionen Euro) betragen, 2015 45 % des verwendeten Zuschusses (max. 45 Millionen 
Euro), 2016 40 % des verwendeten Zuschusses (max. 21 Millionen Euro) und 2017 35 % des Zuschusses 
(18,375 Millionen Euro). 

Zur Annäherung an das Barcelona-Ziel für die Unter-Drei-Jährigen im gesamten Bundesgebiet, zur Ab-
deckung des darüber hinausgehenden Bedarfs für diese Altersgruppe in den Großstädten und zur Schlie-
ßung von regionalen Lücken für die Drei- bis Sechsjährigen soll in den nächsten vier Jahren der Ausbau 
der ganztägigen Betreuung weiter vorangetrieben werden. Darüber hinaus sollen Impulse zur Verbesse-
rung der Betreuungsqualität gesetzt, Öffnungszeiten ausgeweitet sowie die Tageselternbetreuung und 
flexible gemeinde- und generationenübergreifende Betreuungslösungen forciert werden. 

Der Aufteilungsschlüssel für die Zweckzuschüsse des Bundes berechnet sich nach dem Anteil der Unter-
Drei-Jährigen pro Bundesland an der Gesamtbevölkerung während der gesamten Geltungsdauer der Ver-
einbarung. 
 
 

II. Besonderer Teil: 

Zu Z 1 und Z 2 (Artikel 1): 

Mit vorliegender Vereinbarung sollen zur Erreichung des Barcelona-Zieles der Ausbau des Betreuungs-
angebotes für Unter-Drei-Jährige in elementaren Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen geför-
dert, sowie Anreize für die Verlängerung der Öffnungszeiten bei den Drei- bis Sechsjährigen geschaffen 
werden. Die Bildungs- und Betreuungsqualität für Kinder bis zum Schuleinritt soll weiterentwickelt wer-
den, insbesondere durch die Verbesserung des Betreuungsschüssels. 

Anzumerken ist, dass das Barcelona-Ziel auf den Versorgungsgrad abstellt, d.h. für 33 % der Unter-Drei-
Jährigen sollen Kinderbetreuungsplätze zur Verfügung gestellt werden. Hingegen erfasst die Kinderta-
gesheimstatistik der Statistik Austria die Zahl der tatsächlich betreuten Kinder und errechnet im Vergleich 
zur gleichaltrigen Wohnbevölkerung die Betreuungsquote. 
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Die Betreuungsquote der Unter-Drei-Jährigen betrug im Kindergartenjahr 2012/13 unter Einbeziehung 
der Betreuung durch Tagesmütter und -väter 22,9 %, während der Versorgungsgrad statistisch nicht er-
fasst wurde. 
 

Zu Z 3 (Artikel 2 bis 8):  

Zu Artikel 2: 

Mit dem Ausbau des Kinderbildungs- und -betreuungsangebots soll die ganztägige und mit der Vollbe-
schäftigung der Eltern zu vereinbarende, flexible Kinderbildung und -betreuung besonders gefördert wer-
den. Da das Betreuungsangebot an Tagesmüttern und -vätern in den letzten Jahren quantitativ und qualita-
tiv an Bedeutung gewonnen hat, ist vorgesehen, diese Angebote im Sinne einer höher qualifizierten Aus-
bildung der Tagesmütter und -väter sowie deren sozialrechtliche Absicherung besonders zu unterstützen. 

Zu Artikel 3: 

Zur Abdeckung des Aufwandes für den Ausbau des Kinderbildungs- und -betreuungsangebotes stellt der 
Bund in den Jahren 2014 und 2015 jeweils 100 Millionen Euro sowie in den Jahren 2016 und 2017 je-
weils 52,5 Millionen Euro zur Verfügung. Damit werden seitens des Bundes insgesamt 305 Millionen 
Euro zusätzlich für den quantitativen und qualitativen Ausbau des Kinderbetreuungsangebots zur Verfü-
gung gestellt. Die im Vergleich zum Regierungsprogramm verbleibenden Mittel in der Höhe von 
45 Millionen Euro sollen der sprachlichen Frühförderung und Feststellung des Entwicklungsstandes zu-
gute kommen, damit in den Jahren 2015 bis 2017 für diese Zwecke jährlich 20 Millionen Euro an Bun-
desmittel zur Verfügung stehen. Die Verteilung dieser Zuschüsse wird in einer anderen Vereinbarung 
gemäß Art. 15a B-VG geregelt, für welche das Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres 
zuständig ist. Der Ausbau der Sprachförderung ist einer von vier Schwerpunkten der Familien- und Integ-
rationspolitik im Regierungsprogramm 2013 bis 2018. Daher werden für diesen – in die Kompetenzen des 
BMEIA fallenden – Bereich 45 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung gestellt. Die inklusive der be-
stehenden Vereinbarung gem. Art. 15a B-VG zur frühen sprachlichen Förderung in institutionellen Kin-
derbetreuungseinrichtungen von 2015 bis 2017 gesamt zur Verfügung stehenden 60 Millionen Euro sol-
len dafür verwendet werden, Kinder sprachlich umfassend zu fördern. Von diesen 60 Millionen Euro sind 
bis zu 15 Millionen Euro, wenn möglich, dafür zu verwenden, dass neben der Sprache auch auf Förderbe-
dürfnisse und besondere Begabungen Bedacht genommen wird und somit der gesamtheitliche Entwick-
lungsstand der Kinder gefördert wird. Die Gelder für derartige Projekte sind bedarfsorientiert zu verge-
ben. 

Die Aufteilung der Zweckzuschüsse des Bundes auf die Länder berechnet sich aus dem Verhältnis des 
Anteils der Unter-Drei-Jährigen pro Bundesland an der gleichaltrigen Gesamtbevölkerung. Dabei wird für 
2014 der bislang geltende Aufteilungsschlüssel zugrunde gelegt. Für die Jahre 2015 bis 2017 erfolgt eine 
Neuberechnung anhand aktueller Bevölkerungsstatistiken (Stichtag: 1. Jänner 2013). 

Die Aufteilung der Mittel zwischen Ländern und Gemeinden liegt in der Autonomie dieser Gebietskör-
perschaften. 

Die Länder stellen für die Maßnahmen im Sinne der Vereinbarung Finanzmittel in der Höhe von 50 % 
des verwendeten Zweckzuschusses (max. Euro 50 Millionen Euro) im Jahr 2014, 45 % des verwendeten 
Zweckzuschusses (max. 45 Millionen Euro) im Jahr 2015, 40 % des verwendeten Zweckzuschusses 
(max. 21 Millionen Euro) im Jahr 2016 und 35 % des verwendeten Zweckzuschusses (max. 
18,375 Millionen Euro) im Jahr 2017 zur Verfügung. Die Kofinanzierung muss bei den einzelnen Projek-
ten nicht in dem Verhältnis zwischen Zweckzuschuss des Bundes und Kofinanzierung gegeben sein, 
wenn insgesamt der vereinbarte Kofinanzierungsbetrag erreicht wird. 

Finanzmittel von Gemeinden, die für Zwecke gemäß Art. 5 zur Verfügung gestellt werden, können in 
voller Höhe bei der Kofinanzierung angerechnet werden. Mittel von privaten Rechtsträgern, die Kinder-
bildungs- und -betreuungseinrichtungen betreiben, werden nur zu 50 % berücksichtigt. Als private 
Rechtsträger kommen gemeinnützige Vereine und Gesellschaften, Betriebe und kirchliche Organisationen 
in Betracht. 

Sofern die Vereinbarung für ein oder mehrere Länder nicht in Kraft tritt, verbleiben die zur Verfügung 
gestellten Mittel nicht beim Bund, sondern werden mit einem neu berechneten Verteilungsschlüssel an 
die verbleibenden Bundesländer vergeben. Zweckzuschussanteile, die auf Länder entfallen, die die Ver-
einbarung bis zum 30. November 2014 nicht unterzeichnet haben, erhöhen für die übrigen Länder, die die 
Vereinbarung unterzeichnet und das verfassungsmäßige Zustandekommen der Vereinbarung gewährleis-
tet haben, deren Anteil am Zweckzuschuss des Bundes im Verhältnis ihrer unter-drei-jährigen Wohnbe-
völkerung. Die (spätere) Unterzeichnung der Vereinbarung bewirkt keinen Anspruch auf Zweckzuschus-
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santeile, die auf das Land in einem Jahr entfallen wären, in dem die Vereinbarung nicht in Kraft getreten 
ist. 

Zu Artikel 4: 

Als geeignete elementare Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen im Sinne der Z 1 gelten alle 
Betreuungseinrichtungen, die den jeweiligen erforderlichen landesgesetzlichen Bestimmungen entspre-
chen. Das sind insbesondere Kindergärten, Kinderkrippen, Krabbelstuben, Kindergruppen, Kindertages-
heime, altersgemischte Gruppen und betriebliche Betreuungseinrichtungen. 

Als Erhalter elementarer Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen kommen vor allem Länder, Ge-
meinden, Gemeindeverbände, Kirchen, Vereine und sonstige gemeinnützige Organisationen, Betriebe und 
natürliche Personen in Betracht. 

Zur Errichtung und zum Betrieb bedürfen diese Einrichtungen einer Bewilligung durch die Länder oder 
müssen über eine erfolgte Anzeige der Betriebsaufnahme bzw. deren Nichtuntersagung verfügen und 
unterliegen deren Aufsicht hinsichtlich der Einhaltung von landesgesetzlichen Vorgaben in den Bereichen 
Pädagogik, Hygiene und Integration. 

Unter facheinschlägiger Ausbildung ist die Teilnahme der Tagesmütter und -väter an einem Ausbildungs-
lehrgang gemäß den landesinternen Vorgaben zu verstehen. Diese Ausbildung umfasst theoretische und 
praktische Grundlagen für die Betreuung von Tageskindern. 

Als qualifiziert gilt eine Betreuungsperson gemäß den landesgesetzlichen Vorschriften (Kinderbetreu-
ungsgesetze der Länder), wenn sie einen erfolgreichen Abschluss der Befähigungsprüfung als Kindergar-
tenpädagogin und -pädagogen nachweisen kann. 

Entsprechend den Wochenöffnungszeiten (20 oder 30 Stunden pro Woche) erfolgt die Differenzierung 
zwischen halbtägigen und ganztägigen Angeboten. Für die Sicherstellung der Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf ist die Öffnungszeit in elementaren Bildungs- und -betreuungseinrichtungen von 45 Wochen 
im Jahr zu gewährleisten, damit bei Bedarf den Eltern ein Betreuungsangebot in zumutbarer Entfernung 
zur Verfügung steht. Die Erfahrungen mit der stufenweisen Anhebung der Jahresöffnungszeiten haben 
gezeigt, dass Öffnungszeiten von 47 Wochen und mehr dem aktuellen regionalen Bedarf – vor allem 
außerhalb der größeren Städte – noch nicht entsprechen. Kinder, deren Familien eine 7-wöchige Betreu-
ung nicht übernehmen können, werden im Rahmen von gemeindeübergreifenden Kooperationen versorgt. 

Unter dem Begriff „VIF“ ist der Vereinbarkeitsindikator Familie & Beruf zu verstehen. Diese VIF-
konforme Kinderbetreuung erfordert eine wöchentliche Öffnungszeit von mindestens 45 Stunden mit 
mindestens 9,5 Stunden täglich an mindestens 4 Tagen pro Woche. Diese Kinderbetreuung inklusive 
eines Verpflegungsangebotes muss ganzjährig mindestens 47 Wochen im Kindergartenjahr angeboten 
werden. 

Das Kindergartenjahr beginnt mit 1. September eines Jahres und endet spätestens mit Ablauf des 
31. August des Folgejahres. 

Unter der Verbesserung des Betreuungsschlüssels ist die Anhebung der Zahl der Betreuungspersonen pro 
Gruppe im Verhältnis 1:4 für Unter-Drei-Jährige und im Verhältnis von 1:10 für Drei- bis Sechsjährige zu 
verstehen. Bei der Berechnung des Betreuungsschlüssels sind sowohl Fach- als auch Hilfskräfte entspre-
chend ihrem Beschäftigungsausmaß zu berücksichtigen. Beispiel: Kleinkindgruppe (10 Kinder) mit einer 
voll- und einer teilzeitbeschäftigten Fachkraft und einer vollzeitbeschäftigten Hilfskraft (2,5:10 = 1:4). 
Der entsprechende Betreuungsschlüssel soll während der gesamten Öffnungszeit aber unter Berücksichti-
gung der wechselnden Kinderzahl gewährleistet sein, weshalb an Tagesrandzeiten oder in Ferienzeiten 
eine geringere Anzahl an Fach- und Hilfskräften erforderlich ist. 

Eine generationsübergreifende Kinderbildung und -betreuung erfolgt durch die/den qualifizierte/n Päda-
gogin/Pädagogen unter kreativer und individueller Mitwirkung von Seniorinnen und Senioren im tägli-
chen Ablauf des Kindergartenalltags, z.B. Geschichten erzählen, Rollenspiele, Basteln. Diese Einbezie-
hung muss pro Woche mind. 10 Stunden umfassen. Seniorinnen und Senioren sind Personen, die das 65. 
Lebensjahr vollendet haben. Die Öffnungszeiten müssen den Voraussetzungen ganztägiger elementarer 
Kinderbildung und -betreuung (Art. 4 Z 4) entsprechen. 

Zur Erweiterung des ganztägigen Betreuungsangebots ist die Anhebung der Öffnungszeiten pro Woche 
um mindestens 5 Stunden erforderlich, um eine Mindestöffnungszeit von 38 Stunden an fünf Tagen pro 
Woche zu ermöglichen. Dabei muss die Einrichtung an 4 Tagen mindestens 9,5 Stunden pro Tag geöffnet 
haben und Verpflegung anbieten. Die Jahresöffnungszeit muss auf 45 Wochen angehoben werden. 

Ein gemeindeübergreifendes Betreuungsangebot muss von mindestens zwei Gemeinden gemeinsam ein-
gerichtet werden und mit entsprechend qualifiziertem Personal ausgestattet sein. Wird die Einrichtung 
von einem privaten Erhalter betrieben, gilt sie als gemeindeübergreifend, wenn mindestens zwei Gemein-
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den sich verpflichtet haben, deren Abgang zu tragen. Die Schaffung des Betreuungsangebotes erfolgt 
nach den geltenden landesgesetzlichen Vorschriften der Gemeinde, wo das Betreuungsangebot betrieben 
wird. 

Zu Artikel 5: 

Der Zweckzuschuss des Bundes dient zur Abdeckung des Aufwands, der durch den Ausbau des elementa-
ren Kinderbildungs- und -betreuungsangebots entsteht, wie beispielsweise Investitionskosten, Personal-
kosten, Administrativaufwand, Ausbildungskosten sowie Koordinationsaufwand bei gemeindeübergrei-
fenden Projekten. 

Für die Schaffung von neuen Gruppen können Investitionen in der Höhe von maximal 125.000 Euro pro 
Gruppe seitens des Bundes gefördert werden. Dabei sind Investitionen für Nebenräume (z.B. Küche, 
Garderobe, Bewegungsraum) den Gruppen entsprechend zuzurechnen. 

Für räumliche Qualitätsverbesserungen stehen maximal 50.000 Euro pro Gruppe zur Verfügung. Diese 
Verbesserungen müssen einen positiven Einfluss auf die pädagogische Arbeit in der gesamten Bildungs- 
und Betreuungseinrichtung und das Kindeswohl haben. Beispiele dafür wären die Schaffung eines zusätz-
lichen Bewegungsraums, die kindgerechte Gestaltung des Außengeländes oder die Ausstattung der Grup-
penräume mit Akustikdecken. Vereinzelte Anschaffungen von Spielmaterial oder Turngeräten erfüllen 
diese Voraussetzungen nicht. 

Investitionen können Baukosten aber auch die Grundausstattung von Gruppen- und Bewegungsräumen, 
Spielplatzangebote im Freien, sowie sonstige für den Betrieb der Bildungs- und Betreuungsstätte notwen-
digen Anschaffungen sein. „Ersatzinvestitionen“ (wie z.B. die Neuerrichtung eines Kindergartens anstelle 
eines sanierungsbedürftigen bestehenden Kindergartens oder eines Provisoriums ohne Schaffung zusätzli-
cher Kinderbetreuungsplätze) können keinen Anspruch auf einen Zweckzuschuss begründen. 

Zur Ermöglichung einer erforderlichen barrierefreien Nutzung der Einrichtungen können Zuschüsse für 
Investitionen in der Höhe von 30.000 Euro für jede vorhandene oder zu bildende Gruppe verwendet wer-
den. Dieser Zuschuss setzt keine Erweiterung des Betreuungsangebots voraus. 

Zusätzlich zur Investitionskostenförderung für zusätzliche Betreuungsplätze können für maximal drei 
Betriebsjahre Personalkosten bezuschusst werden. Der Zweckzuschuss beträgt jährlich 2.000 Euro für 
jeden zusätzlich halbtägig geöffneten Betreuungsplatz, jährlich 3.000 Euro für jeden zusätzlich ganztägig 
geöffneten Betreuungsplatz, jährlich 4.500 Euro für jeden zusätzlich VIF-konform geöffneten Betreu-
ungsplatz, sowie jährlich 4.000 Euro für jeden in generationenübergreifender elementarer Kinderbildung- 
und -betreuung geschaffenen Platz. Der Zuschuss gebührt unabhängig davon, ob die Plätze belegt sind. 
Zuschüsse gemäß Abs. 3 Z 1 bis 4 können nicht kumulativ gewährt werden. 

Für die freiwillige Verbesserung des Betreuungsschlüssels auf 1:4 in Einrichtungen für Unter-Drei-
Jährige und 1:10 in Kindergärten können Personalkosten für jede neu angestellte vollzeitbeschäftigte 
Fachkraft in der Höhe von maximal 45.000 Euro und für jede neu angestellte vollzeitbeschäftigte Hilfs-
kraft in der Höhe von maximal 30.000 Euro verwendet werden. Teilzeitbeschäftigten steht der aliquote 
Anteil dieser Zuschüsse zu.  

Fach- und Hilfskräfte müssen über eine den landesgesetzlichen Vorschriften entsprechende Ausbildung 
und eine persönliche Eignung verfügen. Die Sicherstellung einer ausreichenden Qualifikation der Bewer-
ber/innen liegt in der Verantwortung der Länder. 

Zum Ausbau eines gemeindeübergreifenden Betreuungsangebots, an dem sich mindestens zwei Gemein-
den zusammenschließen, kann ein Zuschuss in der Höhe von maximal 20.000 Euro einmalig für den 
dadurch entstehenden Koordinationsaufwand als Anreiz dienen, das Projekt umzusetzen. 

Der Zweckzuschuss des Bundes kann vom betreffenden Bundesland zur Abdeckung der Personalkosten 
für erweiterte Öffnungszeiten (Mindestöffnungszeit von 38 Stunden an fünf Tagen pro Woche, 4 Tage 
mind. 9,5 Stunden pro Tag und Verpflegung, 45 Wochen/Jahr) verwendet werden, wenn die Betreuungs-
zeit um mindestens 5 Wochenstunden angehoben wird. Für die Verlängerung der Öffnungszeiten kann 
der Zuschuss für jede zusätzliche vollzeitbeschäftigte Fachkraft in der Höhe von maximal 45.000 Euro 
und für jede zusätzliche vollzeitbeschäftigte Hilfskraft in der Höhe von maximal 30.000 Euro verwendet 
werden. Für Teilzeitbeschäftigte steht der aliquote Anteil dieser Zuschüsse zu. 

Der Zweckzuschuss kann vom betreffenden Bundesland zur Abdeckung der Investitionskosten für die 
Neuschaffung von Betreuungsangeboten bei Tagesmüttern und -vätern verwendet werden. Investitions-
kosten umfassen alle Anschaffungen, die dem Transport, der Sicherheit und der Betreuung der Kinder 
dienen. Dies können beispielsweise Hochstühle, Sicherheitsvorkehrungen, Kindersitze etc. sein, jedoch 
nicht bauliche Maßnahmen am Wohnsitz der Tagesmutter/des Tagesvaters. Für diese Anschaffungen 
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beträgt der Zuschuss maximal 750 Euro pro neu geschaffenem Betreuungsangebot bei Tagesmüttern und 
-vätern. 

Der Zuschuss für Ausbildungslehrgänge für Tagesmütter/-väter sowie für Hilfskräfte beträgt 750 Euro 
pro Person und Lehrgang, der nach den landesinternen Bestimmungen durchgeführt wird. 

Ein Zuschuss von 1.000 Euro pro Person und Lehrgang wird ausschließlich für jene Ausbildungslehrgän-
ge gewährt, die nach dem Curriculum des Bundes für Ausbildungslehrgänge für Tagesmütter und -väter 
durchgeführt und mit dem entsprechenden Gütesiegel zertifiziert wurden. 

Dieses Curriculum umfasst 300 Unterrichtseinheiten in Theorie und Praxis in einem durchgängigen Lehr-
gang (220 UE Theorie, 80 UE Praxis). Das Bundesministerium für Familien und Jugend bietet Trägern 
von Ausbildungslehrgängen für Tagesmütter und -väter bei Erfüllung der Voraussetzungen an, ein Güte-
siegel zu verleihen. Schriftliche Anträge können für die Verleihung des Gütesiegels durch den Ausbil-
dungsträger unter Vorlage eines auf dem Curriculum beruhenden pädagogischen Konzepts an das Bun-
desministerium für Familien und Jugend gestellt werden. Detaillierte Informationen zur Antragstellung 
können unter der Website www.bmfj.gv.at abgefragt werden. Grundsätzlich ist für den Anspruch auf den 
erhöhten Zuschuss die Zuerkennung des Gütesiegels durch das Bundesministerium für Familien und 
Jugend erforderlich. Ergeben sich seitens des Familienministeriums Verzögerungen bei der Zuerkennung, 
genügt die Antragstellung. 

Die Bundesländer können pro neu angestellter/m Tagesmutter/Tagesvater einen Zuschuss von max. 
10.000 Euro jährlich für die Lohnkosten den Trägerorganisationen gewähren. Als neu angestellt gilt, wer 
ein gem. § 4 ASVG vollversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis begründet, auch wenn die Person zu-
vor freiberuflich als Tagesmutter/-vater tätig war. Für den dadurch zusätzlich entstehenden Administra-
tivsaufwand erhalten die Trägervereine einen Zuschuss von maximal 5.000 Euro pro neu eingestellter/m 
Tagesmutter/Tagesvater pro Jahr. Als Administrativaufwand gelten u.a. Kosten für Personalverwaltung 
und Lohnverrechnung. 

Für bewusstseinsbildende Aktivitäten im Zuge der Bewerbung des Berufes der Kindergartenpädagogin 
bzw. des Kindergartenpädagogen oder der Tagesmutter bzw. des Tagesvaters stehen maximal 
50.000 Euro jährlich pro Bundesland zur Verfügung. Diese Maßnahmen sollen die Bewerbung von Män-
nern und Personen mit Migrationshintergrund besonders unterstützen. 

Die Aufteilung der Zuschüsse auf die einzelnen Zuschussarten erfolgt durch die Länder nach dem jewei-
ligen (über)regionalen Bedarf und den Zielsetzungen dieser Vereinbarung (Ausbau des Betreuungsange-
bots für Unter-Drei-Jährige, Verlängerung der Öffnungszeiten, Weiterentwicklung der Betreuungsquali-
tät). Das jeweilige Land kann jedoch für Drei- bis Sechsjährige nur bis zu 35 % des Zweckzuschusses des 
Bundes für die Schaffung von zusätzlichen halbtägigen, ganztägigen und VIF-konformen Kinderbetreu-
ungsplätzen in elementaren Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen verwenden. Dabei werden 
Investitionskostenzuschüsse und Personalkostenzuschüsse für das jeweilige Jahr zusammengezählt. Für 
den Ausbau des Tageselternangebots können maximal 40 % der Bundeszuschüsse verwendet werden. 
Dabei werden Zuschüsse für Investitionskosten, Lohn- und Administrationskosten sowie Ausbildungs-
kosten pro Jahr zusammengerechnet. Es können jedoch 100 % der Zuschüsse für den Ausbau der Kinder-
bildungs- und -betreuungseinrichtungen für Unter-Drei-Jährige eingesetzt werden. 

Zu Artikel 6: 

Der Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung des Zweckzuschusses des Bundes hat durch eine 
Bestätigung über die Verwendung der vom Bund gewährten Zuschüsse zu erfolgen. Die Bestätigung ist 
entsprechend den landesverfassungsrechtlichen Vorschriften durch den jeweiligen Landeshauptmann oder 
ein zuständiges Mitglied der Landesregierung zu unterzeichnen. 

Das von den Vertragsparteien erarbeitete Formular ist zu verwenden. Diesem sind folgende Informatio-
nen zu entnehmen: 
 - Anzahl der neu geschaffenen Betreuungsplätze, aufgeschlüsselt nach Öffnungszeiten 

(Art. 4 Z 3 bis 5) und Altersgruppen (0-3 Jahre, 3-6 Jahre) und die dafür verwendeten In-
vestitionskosten- und Personalkostenzuschüsse 

 - Auflistung der Projekte zur räumlichen Qualitätsverbesserung und zum barrierefreien 
Umbau samt aufgewendeten Investitionskosten 

 - Projekte mit verbessertem Betreuungsschlüssel inkl. bisherigem Betreuungsschlüssel und 
zusätzlichen Personalkosten 

 - Projekte zur Verlängerung der Öffnungszeiten mit aktuellen und bisherigen Öffnungszei-
ten sowie zusätzlichen Personalkosten 

 - Gemeindeübergreifende Angebote mit Darstellung der Kosten für Koordination 
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 - Erweiterung des Tageselternangebots: zusätzlich tätige Tageseltern, Anzahl der Teilneh-
menden an Ausbildungslehrgängen, Anzahl der zusätzlich angestellten Tageseltern inkl. 
der entsprechenden Kosten 

 - Kurzdarstellung der bewusstseinsbildenden Aktivitäten und deren Kosten 

Der Bund behält sich das Recht vor, Einzelfallprüfungen in Kinderbildungs- und -betreuungsein-
richtungen vorzunehmen und die eingesetzten Mittel bei etwaigen Verstößen zurückzufordern. 

Der Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung des Zweckzuschusses ist jährlich dem Bundesminis-
terium für Familien und Jugend, Abteilung I/2, sowie dem Bundesministerium für Bildung und Frauen 
erstmals am 30. Juni 2015 und letztmalig am 30. Juni 2018 vorzulegen. In begründeten Ausnahmefällen 
kann eine Fristerstreckung der Abrechnung auf schriftlichen Antrag durch das Bundesministerium für 
Finanzen bewilligt werden. 

Kann ein Land im Jahr der Unterzeichnung der Vereinbarung oder in einem der folgenden Jahre die ihm 
anteilsmäßig zustehenden Zweckzuschussmittel nicht (zur Gänze) ausschöpfen, dann werden diese nicht 
verbrauchten Mittel in das jeweilige Folgejahr übertragen. Die Abrechnung dieser Mittel verschiebt sich 
analog um ein Jahr. Die Zweckzuschussmittel für 2014 können – in unbeschränkter Höhe – 2015 weiter-
verwendet werden. Maximal 50 % der Zweckzuschussmittel für das Jahr 2014 können auch noch im Jahr 
2016 verbraucht werden und sind mit den Mitteln für diese Jahre abzurechnen. Die im jeweiligen Jahr 
von einem Land nicht in Anspruch genommenen Zweckzuschussanteile werden nicht auf die anderen 
Länder aufgeteilt. Die gewährten Zweckzuschüsse sind bis längstens 30. Juni 2018 vollständig abzurech-
nen. Der Verwendungszeitraum des Zuschusses kann nicht über den 31. Dezember 2017 hinaus erstreckt 
werden. 

Das Land hat den gewährten Zweckzuschuss dem Bund zurückzuerstatten, wenn die widmungsgemäße 
Verwendung nicht nachgewiesen werden konnte und eine Übertragung in das nächste Kalenderjahr nicht 
möglich ist oder die Kofinanzierung durch Land und Gemeinden den Betrag gemäß Art. 3 Abs. 3 nicht 
erreicht. Im zuletzt genannten Fall hat die Rückzahlung in der Höhe des Differenzbetrages zwischen 
eingesetzter Kofinanzierung und dem Betrag gemäß Art. 3 Abs. 3 zu erfolgen. 

Zu Artikel 7: 

Soweit dies zur Umsetzung der Inhalte dieser Vereinbarung legistisch notwendig ist, sind auf Bundesebe-
ne die Bestimmungen des Finanzausgleichsgesetzes anzupassen. Notwendige Änderungen der landesge-
setzlichen Bestimmungen zur Regelung der Kinderbildung und -betreuung sind allenfalls durchzuführen. 

Zu Artikel 8: 

Die Auszahlung des Zweckzuschusses des Bundes für das Jahr 2014 erfolgt im Dezember 2014 durch das 
Bundesministerium für Finanzen. In den Folgejahren bis 2017 wird die Auszahlung in zwei gleich großen 
Raten, jeweils im Juni und im Dezember des jeweiligen Kalenderjahres durchgeführt. 

Zu Z 4 (Artikel 10): 

Die Bundesländer verpflichten sich im Rahmen ihrer verfassungsmäßigen Zuständigkeit, die Betreuungs-
qualität in Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen weiter auszubauen. Dafür sollen bundesweite 
Empfehlungen über Mindeststandards und ein bundesweiter Qualitätsrahmen erarbeitet werden. 

Zu Abschnitt II: 

Um die Ziele der geänderten Vereinbarung zu verwirklichen, soll sie rückwirkend mit 1. Jänner 2014 in 
Kraft treten. Da Jahresöffnungszeiten für ein Kindergartenjahr festzulegen sind, tritt in Bezug auf die 
Jahresöffnungszeiten diese Vereinbarung bereits mit 1. September 2013 in Kraft. 

Dafür ist es notwendig, dass die verfassungsrechtlichen Voraussetzungen bis 30. November 2014 erfüllt 
sind. Es wird aber auch Vorsorge getroffen, dass bei Vorliegen der Voraussetzungen zu einem späteren 
Zeitpunkt ein Inkrafttreten geregelt ist und die Fristen für die Abrechnung und Auszahlung angepasst 
werden (Abs. 2). 

Abs. 3 soll jene Fälle erfassen, in denen die Vereinbarung für einige Länder bereits in Kraft getreten ist, 
für andere Länder hingegen noch nicht. In diesem Fall sollen die zuletzt genannten Länder auch dann den 
Zweckzuschuss des jeweiligen Jahres erhalten können, sofern die nach der jeweiligen Landesverfassung 
erforderlichen Voraussetzungen bis zum 31. März erfüllt sind. 

Die Vereinbarung tritt für jedes Land mit dem erfolgten Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung 
für das Jahr 2017 außer Kraft. Bestimmungen der bisher geltenden Vereinbarung, die nicht geändert wer-
den, gelten unverändert bis zu diesem Zeitpunkt weiter. 

Die Hinterlegung der Urschrift erfolgt beim Bundeskanzleramt. 



Der XXX. Vorarlberger Landtag hat in seiner 3. Sitzung im Jahre 2014 am 
19.11.2014 die Regierungsvorlage, Beilage 9/2014, einstimmig angenommen. 
 


